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zugleich einem Strafrechtspf legeorgan, d. h. dem Unter

suchungsorgan des Mfs, bekannt geworden ist .  Die gesicherten 

Erfahrungen, nach denen die Information auf eine oder mehrere 

Straftaten hindeuten, ergeben sich insbesondere aus den Kenni 

nissen zu den gesetzl ichen Straftatbeständen, zu aktuel len 

Anwendungs- und Auslegungsgrundsätzen des sozial ist ischen 

Strafrechts der DDR und zu den aktuel len Angri f fsr ichtungen 

kr iminel ler und anderer feindl ich-negat iver Personen und 

Personenк reise.

Mit  der Stel lung des Prüfungsstadiums als strafprozessual 

,  geregelte Tät igkeit  vor dem Strafverfahren, mit  der Ver

dachtshinweise auf das Vorl iegen des Verdachts einer Straf

tat  sowie Voraussetzungen und Notwendigkeit  der Einlei tung 

eines Ermit t lungsverfahrens geprüft  werden, ergibt s ich zu

gleich, daß das Prüfungsstadium auch kein dem Strafverfahren 

vorgelagertes eigenständiges Verfahren ist ,  daß in jedem 

Fal l  nach zwingenden Regeln abzuarbeiten ist .  Das Ermit t-  

lungsverfahren darf  nicht durch ein "strafprozessuales Prü- 

fungsverfahren" ersetzt oder vorweggenommen werden. Selbst

verständl ich ist  ein Ermit t lungsverfahren ohne zusätzl iche 

Prüfungshandlungen einzulei ten, wenn berei ts die Ausgangs

information den Verdacht einer Straftat beweist und pol i 

t ische bzw. pol i t isch-operat ive Gründe der Einlei tung nicht 

entgegenstehen.

Richtung, Inhalt  und Umfang der aufgrund vorl iegender Ver

dachtshinweise durchzuführenden Prüfungshandlungen müssen 

sich grundsätzl ich auf die Gewinnung der für eine Entschei

dung gemäß §§ 96 - 98 StPO notwendigen Feststel lungen er

strecken, Von entscheidender Bedeutung für das Treffen 

qual i f iz ierter Entscheidungen gemäß §§ 96 - 98 StPO ist  

der begründete Verdacht einer Straftat.  Es bleibt unter 

Berücksicht igung der recht l ichen Dif ferenzierungsmögl ich- 

kei ten im Zusammenhang mit  den Entscheidungen gemäß §§ 96 - 

98 StPO der Grundsatz unangetastet,  daß auch in der Unter-


